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Beschluss vom 15. April 2003 Nr. 3192 

Motion 

Rückzug der Motion der SVP-Fraktion: Vernünftige Regelung der politischen 

Plakatierung 

Der Stadtschreiber berichtet: 

Die SVP-Fraktion reichte am 25. März 2003 eine Motion „Vernünftige Regelung der 

politischen Plakatierung“ ein. Der Erstunterzeichnende, Christian Hostettler, erklärte 

gegenüber dem Stadtschreiber, es sei das Ziel der Motion, eine allfällig geplante 

Einschränkung der politischen Plakatierung vor Wahlgängen auf privatem Grund zu 

verhindern. 

Im Gespräch mit dem Stadtschreiber erklärte der Erstunterzeichnende, falls die zuständigen 

Stellen ihm gegenüber versichern könnten, die politische Plakatierung vor Wahlgängen auf 

privatem Grund solle nicht eingeschränkt werden, ziehe er den Vorstoss zurück. Für den 

umgekehrten Fall einer allfällig geplanten Einschränkung der politischen Plakatierung 

hingegen nützt die Motion in der eingereichten Form den Motionären nichts, weil sie für 

unzulässig erklärt werden müsste: Gemäss Art. 58 des Geschäftsreglements des Grossen 

Gemeinderates kann mit einer Motion verlangt werden, dass der Stadtrat den Entwurf für 

ein rechtsetzendes Reglement vorlege, das in die Zuständigkeit des Grossen Gemeinderats 

fällt. Die Motion verlangt aber, dass der Stadtrat ein neues Reglement für die politische 

Plakatwerbung erlasse. Einer Abänderung des Vorstosstextes oder der Vorstossform im 

Interesse der formellen Zulässigkeit steht die materielle Unzulässigkeit entgegen, dass 

weitere Teile der Motion (APG-Plakatstellen, Aushangbeginn, Mietkosten von Plakatfläche) 

vertraglich mit einer Laufzeit bis Ende 2008 zwischen der Stadt St.Gallen und der 

Allgemeinen Plakatgesellschaft APG fixiert sind. 

Angesichts dieser Rechtslage erklärte der Erstunterzeichnende dem Stadtschreiber 

gegenüber den Rückzug der Motion. 

Auf Antrag des Stadtschreibers beschliesst der Stadtrat: 
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A 

Vom Rückzug der Motion der SVP-Fraktion „Vernünftige Regelung der politischen 

Plakatierung“ wird Kenntnis genommen. 
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